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trotzdem nach Belieben neue Kandidaten verlangen und
Vorschlage des Bundesrates zuriickweisen kann. Der Bun-
desrat mochte vermeiden, daf ihm ein General aufge-
zwungen wird, zu dem er nicht das nétige Vertrauen hat,
so dafy schwerste Konflikte zu erwarten waren.

Dieses Vorschlagsrecht des Bundesrates wird neben
der Bestimmung, dafy der Bericht des Generals an den
Bundesrat, statt an die Bundesversammlung zu richten
sei, hart umstritten werden. Begriindet wird das letztere
Verlangen damit, dafj der General, wenn er schon dem
Bundesrate gegeniiber verantwortlich sein soll, an die-
sen auch seinen Schlufbericht zu erstatten habe. Selbst-
verstandlich soll der Bericht des Generals der Oeffent-
lichkeit nicht vorenthalten bleiben. Der Bundesrat soll
auch den Rapport des Generals, mit seinen eigenen Be-
merkungen versehen, der Bundesversammlung vorle-
gen. Darin sieht der Bundesrat eine klare und saubere
Losung.

Zu bedauern ist, dafy schwerste Angriffe auf den Re-
visionsentwurf offensichtlich und nicht in erster Linie
sachlichen Bedenken, sondern vorab persénlichen Moti-
ven entsprungen sind. Man hat versucht, die Bestimmun-
gen des Entwurfes auf den Umstand zuriickzufihren, dafy
zwischen General Guisan und dem Bundesrat wahrend
des letzten Aktivdienstes hin und wieder Meinungsver-
schiedenheiten bestanden haben und hat so die bundes-
rétliche Vorlage zu einem eigentlichen Racheakt von
Bundesrat Kobelt herabgewiirdigt. Wenn auch derartige
journalistischen Entgleisungen nicht ernster genommen
werden dirfen als sie es verdienen, sind sie doch ge-
eignet, da und dort den klaren Blick fir wirkliche Tat-
sachen zu triiben. Wie der Kommandant der 3. Division,
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Oberstdivisionar Jahn, in der «Neuen Zircher Zeitung»
kirrzlich ausfiihrte, ist der Vorentwurf von der Generalstabs-
abteilung ausgearbeitet, mit den Abteilungschefs bera-
ten und dann der Landesverteidigungskommission vor-
gelegt worden. Es wurden auch die Ansichten ehemali-
ger und aller aktiven Heereseinheitskommandanten ein-
geholt. Schliehlich genehmigte der Bundesrat den berei-
nigten Entwurf. Es liegt demnach keine «Lex Kobelt»
vor, sondern eine auf rein sachlichen Erwagungen auf-
gebaute Vorlage, die auf normalem Wege zustandege-
kommen ist. Das neue Gesefz will fir die Zukunft und
fur die kommende Fuhrergeneration eine sachlich und
logisch méglichst einwandfreie Abgrenzung der Kompe-
tenzen schaffen. Deshalb kann der Entwurf auch nicht
auf bestimmte Personlichkeiten zugeschnitten sein. Die
Wertung der Personlichkeit unserer Generale war nicht
immer einheitlich. Gegen General Wille wurde in den
Jahren 1914-1918 ein erbitterter Kampf gefiihrt. Das
sollte vor allem die welsche Schweiz heute nicht ver-
gessen, deren Verireter damals die Befugnisse des Ge-
nerals noch viel weitgehender beschranken wollten, als
es der heutige Entwurf tut.

Wir haben zum vorliegenden Entwurf Vertrauen, weil
er, logisch begriindet, gesetzliche Mahfnahmen fiir alle
Zukunft festlegt, ohne diese von der Person friiherer Ge-
nerdle abhangig zu machen. Wir geben der Hoffnung
Ausdruck, dafy allfallig zu erwartende Korrekturen durch
die Bundesversammlung aus rein sachlichen Erwagun-
gen heraus erfolgen werden.

Auf Seite 10 ff. geben wir noch einem gelegentlichen
Mitarbeiter das Wort, ohne uns mit seinen Ausfiihrungen
in allen Teilen einverstanden zu erklaren. M.

€in neues Verwaltungsreglement fiir unsere Armee

Mit Datum vom 10.8.48 richtete der
Bundesrat eine Botschaft an die eidg.
Rite befr. die Revision des Verwal-
tungsreglementes der Schweiz. Armee.
Dafy diese Revision einer Notwendig-
keit entspricht, ist wohl unbestritten,
datiert doch das gegenwartig giiltige
Verwaltungsreglement aus dem Jahre
1886. Viele Artikel muften fir den
Aktivdienst durch besondere Erlasse
oder Vollmachtenbeschlisse erganzt
oder geandert werden.

Es ist nicht moglich, hier auf den
ganzen Entwurf einzutreten, umfaht
er doch auf rund 40 Seiten 166 Ar-
tikel. Es sei aber einem hohern Unter-
offizier mit einer vierstelligen Zahl
von Diensttagen gestattet, zu einigen
Artikeln, die vor allem das Unteroffi-

zierskorps  betfreffen,  nachstehend
einige kritische Bemerkungen anzu-
bringen.

Art. 11, Abs. 3, lautet: «Dienstlei-
stungen fiir einen hohern Grad als
den eigenen, berechtigen nicht zu
einem hohern Sold.»

Wir sind der Ansicht, daf dieser
Absatz  psychologisch falsch ist.
Dienstleistungen in einem hohern
Grad bringen auch gréhere Verant-
wortung mit sich und verdienen des-
halb auch dementsprechend besoldet
zu werden. In andern Zweigen der

Bundesverwaltung kennen wir auch
die «Enischadigung fur Stellvertre-
tung in einem hoher eingereihten
Amb». Wir hatten wahrend des lefzten
Aktivdienstes z.B. Falle, da Wacht-
meister wahrend Monaten Zugfiihrer-
dienst zu leisten hatten. Sie wurden
gezwungen, mit den Offizieren zu
essen, um die Autoritat nicht zu ver-
lieren und den nétigen Abstand von
der Mannschaft zu haben, hatten da-
fur aber vermehrte Auslagen. Es ga-
rantiert uns niemand, dafy es in einem
zukiinftigen Aktivdienst nicht wieder
solche Zwangslagen geben wird. Wir
gehen damit einig, dafy Stellvertretun-
gen von kiirzerer Dauer, z. B. wahrend
eines Wiederholungskurses, und nur
im ndachsthéhern Grade, zu keinem
héhern Sold berechtigen sollen. Fiir
die andern Falle aber, sagen wir z.B.
bei Dienstleistungen im zweithéhern
Grad bei einer Dauer von mehr als
30 Tagen, ist eine Solderhéhung un-
bedingt wiinschenswert. Diese Losung
wiirde auch keine so grofie finanzielle
Belastung bedeuten, daf§ sie nicht ver-
antwortet werden konnte, trige aber
bestimmt zur Dienstfreudigkeit der
sich in dieser Lage befindenden
Wehrméanner bei.

Art. 13 regelt die Soldansatze. Die-
se interessieren selbstverstandlich je-

den Wehrmann, denn hier geht es di-
rekt um den eigenen Geldbeutel.
Was hier sofort in die Augen springt,
ist, dafy die beiden hohemn Unteroffi-
ziere der Einheiten, Feldweibel und
Fourier, in Zukunft den gleichen Sold
von Fr. 4.50 erhalten sollen. Diese
Aenderung ist uns unverstandlich und
unbegreiflich.

Das Dienstreglement fihrt in Art. 73
aus: «Der Feldweibel ist der nachste
Mitarbeiter des Einheitskommandan-
ten. Nach dessen Anordnungen leitet
er den Gang des innern Dienstes
selbstandig und Uberwacht die Aus-
fihrung. Er regelt die Zeiteinteilung
und befiehlt, welche Arbeiten zu ma-
chen sind.» Von Art. 71 lautet der
erste Absatz: «Der innere Dienst um-
faht die Sorge fir Mann und Pferd
und fiir den Unterhalt der Bewaffnung,
der Ausristung und des gesamten
Materials.» Was fir eine Fille von
Verantwortung und Arbeit liegt hinter
diesen beiden Satzen! Der Feldweibel
ist fur die Kriegstiichtigkeit seiner Ein-
heit in materieller Hinsicht verantwort-
lich. Am Morgen ist er der erste, der
von der Wache oder der Weckordon-
nanz geweckt wird, um beim Friihrap-
port den Unteroffizieren seine Befehle
zu geben. Am Abend ist er der leizte,
der sich zur Ruhe begeben kann. Wie
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viele grofse und kleine Sorgen und
Anliegen der Wehrméanner werden
ihm doch anvertraut, ihm, der Mut-
ter der Kompagnie oder der Batterie.
Mit diesen Sorgen hat er sich zu be-
fassen, wenn die Moral der Truppe
gut bleiben soll. Und dann die Be-
freuung der Waffen und des Mate-
rials! Wer wiirde zur Rechenschaft
gezogen, wenn die Tankbiichse oder
die “Maschinenpistole im Ernstfall
nicht schiefen wiirden, wer miifte da-
fur biken, wenn die Munition infolge
schlechter Lagerung und mangelhaf-
tem Unterhalt rostig und damit un-
brauchbar geworden ware? Und wer
ist dafiir verantwortlich, dafy bei der
Entlassung von dem bei Dienstbeginn
gefafiten und einen Wert von Hun-
derttausenden von Franken darstel-
lenden Material dem Zeughaus mog-
lichst alles wieder abgegeben wer-
den kann, damit dem Wehrmann nicht
noch ein Soldabzug gemacht werden
mufs, um die Zeughausrechnung zu
bezahlen? Was kann ein Kdt. mit sei-
ner Einheit im Felde, im Kampf, lei-
sten, wenn vorher der innere Dienst,
fir welchen der Feldweibel verant-
wortlich ist, nicht geklappt hat? Daf
er dafur voll verantwortlich ist, sagt
auch der letzte Absatz von Art. 77 des
Dienstreglementes, der wie folgt lau-
tet: «Bei aller dieser Tatigkeit durfen
die Offiziere nie vergessen, daly der

innere Dienst Sache des Feldweibels
ist. Sie missen es daher vermeiden,
durch irgendwelche Eingriffe den von
ihm angeordneten Gang des innern
Dienstes zu stéren.» Zu allem mufy
sich der Feldweibel, wie es schon
sein Name sagt, auch ins Feld be-
geben. Er ist der Fiihrer des Kom-
mandozuges, ist im Schiefystand zu
treffen, hat zu rekognoszieren, kom-
mandiert das Biwak, organisiert Ma-
terial- und Munitionstransporte.

Es konnte hier noch vieles erwahnt
werden, so z.B. auch die administra-
tiven Arbeiten, wie Frontrapport, Ta-
gesrapport, Materialersatz, usw.

Wie sieht die Sache beim Fourier
aus? Vorerst ist hier festzustellen, daf
sich die dienstlichen Aufgaben zu
einem guten Teil und in vielen Fal-
len mit den Pflichten des Zivillebens
vergleichen lassen. Die Mehrzahl der
Fouriere rekrutiert sich aus Kaufleu-
ten, Beamten, Lehrern, also Berufen,
die mit Verwaltung und Rechnungs-
fihrung verfraut sind. Seine Arbeit
kann er weitgehend im Biiro verrich-
ten. Wir wollen diese voll anerkennen
und schatzen und wollen uns auch
der Bedeutung einer guten Verpfle-
gung fur die Moral einer Truppe be-
wuft sein. Auf der andern Seite aber
konnte wahrend des Aktivdienstes
der Fourierdienst in vielen Fallen wah-
rend Monaten von einem Soldaten
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oder einem Gefreiten besorgt werden.
Kann aber ein Soldat oder Gefreiter
monatelang einen Feldweibel erset-
zen? Kaum, Ist der Fourier ehrlich und
hat er Ordnungssinn, dann macht ihm
auch die Verwaltung der ihm anver-
trauten Gelder keine Schwierigkeiten.
Summenmahig sind diese ja in der
Regel nicht anndhernd so grofy, wie
sie im Zivilleben einem Beamten oder
Kassier durch die Hande gehen.

Es gabe noch unzihlige Argumen-
te, um die nach wie vor Ubergeord-
nete Stellung des Feldweibels hervor-
zuheben. Es ist zudem ganz unnatiir-
lich und unverstandlich, daf die Ar-
beit des Fouriers, die z.B. durch die
Authebung der Rationierung usw.
eher kleiner und einfacher geworden
ist, geldmahig so viel aufgewertet,
die Arbeit des Feldweibels aber, der
immer mehr Waffen, mehr Munition
und neues Material zu verwalten hat,
abgewertet werden soll. Es waére
sicher angebracht gewesen, wenn sich
das Eidg. Militardepartement vor
Herausgabe dieser Botschaft auch mit
den militérischen Verbanden, und was
insbesondere die Unteroffiziere an-
geht, mit dem Schweiz. Unteroffiziers-
verband verstandigt hatte. Wir glau-
ben kaum, dafy dieser mit seinen liber
17 000 Mitgliedern mit dieser neuen
Losung einverstanden sein wird.

(Schlufy folgt.)

Der grofe Tag

Wir alle kennen die alte, grammatikalisch etwas zweifelhafte
Definition der guten Laune: Humor ist — wenn man frotzdem
lacht! —

Das kénnen sich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am

Ziircher Orientierungslauf
merken. Dort lautet die Devise: Teilnahme vor Rang!
fir den vom rechten Geist beseelten Amateursportler darauf an,
ob er in den ersten Rangen, oder im Hintertreffen landet? Nein!
Sein Preis, den ihm keiner nehmen kann, ist das Bewuftsein, den
klaren Kopf, die gesunden Beine und den festen Willen eingesetzt
zu haben und ein Erlebnis mit nach Hause zu nehmen, das ihm in
seiner Schonheit und Eindriicklichkeit so rasch keine andere Diszi-
plin bieten kann. Trotz dem eiligen Lauf ergibt sich beim Orien-
tierungslauf der direkte Kontakt mit der Natur von selbst, denn
wie kénnte man sich im weiten, unbekannten Geldande zurecht-
finden, ohne seine Merkmale, den sanften Schwung der Higel,
das weite Braun und Griin der Felder und Wiesen, die markante
Linie des Waldsaumes, die romantische Tannengruppe an der
Weggabelung und was alles sich in unserem Lande dem Auge
bietet, tief in sich aufzunehmen. Besonders unsere, der freien
Natur entwéhnte Stadtjugend kommt beim Orientierungslauf zu
einem seltenen Genufy, von dem sich lange zehren lakt. Dazu noch
die Betonung der Kameradschaft: In Gruppen zu vieren wird
gestartet und am Ziel wird die Zeit des letzten der Mannschaft
gemessen. Die Leistung des einzelnen tritt zuriick. Auf Rekorde
wird keinerlei Wert gelegt. Hohle Titel und iippige Preise sind
verpont. Bunte, einfache Wimpel und bronzene Medaillen sind
wirdige Auszeichnungen fiir gute Leistungen. Das ist, im besten
Sinne des Wortes, altolympischer Geist. Wer sich fiir solche Ziele
einsetzt, weist sich iiber anstandige sportliche Gesinnung aus. Und
noch eines: Am Orientierungslauf sind die Zuschauer in der

Kommt es

da!

Minderheit. Die Zahl der aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer
— es sind jeweils 2500 — dominiert. So hat der gefiirchtete Pro-
fessionalismus nicht die kleinste Chance, sich einzuschleichen. Und
die weitsichtigen und verantwortungsbewufiten Sportfreunde, die
seit je und je vor dem Mikverhilinis zwischen der grofsen Zahl
der Schaulustigen und der kleinen der Akfiven warnten, kénnen,
wenigstens fiir einmal im Jahr, beruhigt sein.

Dies sind wohl die Hauptgriinde dafiir, dafy der Ziircher Orien-
tierungslauf zu einem Volkslauf geworden ist, zu einem bedeu-
tenden sportlichen Fest, das in der ganzen Schweiz seine Wellen
wirfl. Seine Teilnehmer rekrutieren sich denn auch aus allen
Schichten der Bevélkerung. Fir die altern Jahrgange (iber
35 Jahre) ist dieses Jahr erstmals eine leichtere Senioren-Klasse
geschaffen worden.

Jeder kann mitmachen — jeder macht mit! Schweizer oder Aus-
landschweizer, arm oder reich, Vater oder Sohn, Arbeiter oder
Student, Lehrmadchen oder Gymnasiastin, alle sind willkommen!
Am 3. Oktober verlassen die Extraziige der SBB zum 7. Male den
Ziircher Hauptbahnhof zur Fahrt ins Blaue, Nur der Lokomofiv-
fihrer kennt das Ziel. Und zum 7.Male suchen Hunderte von
Gruppen den néachsten Kontrollposten so bald als méglich zu
erreichen.

Wir freuen uns auch, Freunde und Génner des Orientierungs-
laufes als Schlachtenbummler begriifen zu diirfen. Gerne sind
draufien im Gelande die Funktionire bereit, Auskunft zu erfeilen.
Ab 1. Oktober sind im Ziircher Hauptbahnhof an den Schaltern 3
und 4 Billette mit dem Besfimmungsort «Orientierungslauf» zum
Preise von Fr.2.50 erhéltlich. Sie berechtigen zur Benutzung der
Extraziige zusammen mit den Teilnehmern. Automobilisten und
Radfahrer orientiert Telephon Nr. 11 am Sonntagmorgen ab
8.35 Uhr iber den Ort des Laufes, — Viel Vergniigen!

ist wieder



	Ein neues Verwaltungsreglement für unsere Armee

